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I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Betr.: Beschluss des Rates über die Ermächtigung zur Aufnahme von 
Verhandlungen mit der Republik Kolumbien über ein Abkommen über 
Partnerschaft und Zusammenarbeit 

– Billigung 
  

1. Am 26. Juni 2023 hat die Europäische Kommission eine Empfehlung für einen Beschluss des 

Rates über die Ermächtigung der Europäischen Kommission und des Hohen Vertreters für 

Außen- und Sicherheitspolitik zur Aufnahme und Führung von Verhandlungen mit der 

Republik Kolumbien über ein Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit, 

einschließlich der im Anhang enthaltenen Verhandlungsrichtlinien (Dokumente 11112/23 + 

ADD 1), vorgelegt. 

2. Die Empfehlung für einen Beschluss des Rates und die Verhandlungsrichtlinien wurden von 

der Gruppe „Lateinamerika und Karibik“ in ihren Sitzungen vom 27. Juni, 4. Juli, 

26. September und 20. Oktober erörtert und geändert, um einer Reihe von erforderlichen 

Anpassungen Rechnung zu tragen, und in ihrer Sitzung vom 24. Oktober 2023 gebilligt. 

In der Sitzung vom 24. Oktober 2023 hat der Vorsitzende zur Kenntnis genommen, dass ein 

gemischtes Abkommen breite Unterstützung findet. 
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3. Vorbehaltlich der Bestätigung durch den Ausschuss der Ständigen Vertreter wird der Rat 

daher ersucht, 

– den Beschluss des Rates über die Ermächtigung zur Aufnahme von Verhandlungen mit 

der Republik Kolumbien über ein Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit 

in der von den Rechts- und Sprachsachverständigen überarbeiteten Fassung (Dokument 

ST 14796/23) anzunehmen 

– und den Richtlinien für die Aushandlung des Abkommens über Partnerschaft und 

Zusammenarbeit (Dokument ST 14796/23 ADD 1) zuzustimmen. 

 


